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„Pflege-Wohngemeinschaften  
im neuen Bürokratiedickicht“

Leider haben sich weder Gesetzgeber noch Bundesgesundheitsministerium von der Viel-
zahl kritischer Stimmen zu den Regelungen über gemeinschaftliche Wohnformen über-
zeugen lassen. Dass das Gesetz trotz der beiden Paragrafen-Ungetüme den Begriff „Ent-
bürokratisierung in der Pflege“ trägt, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Es ist ohnehin 
schwer verständlich – und soll noch durch Bundesempfehlungen ergänzt werden. Statt 
Sektoren abzubauen, wird ein weiterer geschaffen, der vielfach auf bestehende Regelun-
gen verweist. Dabei hat sich doch vieles positiv entwickelt:
•	 Ambulant betreute Wohngemeinschaften (ABWG) bieten bei guter Vertragsgestal-

tung die gleiche Versorgungssicherheit wie stationäre Einrichtungen. Handlungsbe-
darf besteht besonders auf Länderebene, da die Heimgesetze teils widersprüchliche 
Regelungen enthalten – etwa in Bayern, wo ein Pflegedienst keine Räume im selben 
Gebäude haben darf. Auch auf Bundesebene ist Nachsteuerung nötig, weil die Eigen-
anteilsbezuschussung Pflegeheim-Bewohner:innen bevorzugt. Der Wohngruppenzu-
schlag (§ 38a SGB XI) sollte angepasst werden.

•	 Betreutes bzw. Service-Wohnen hat sich seit Jahrzehnten bewährt. Die Landesheim-
gesetze definieren klare Grenzen zum Pflegeheim und verhindern Missbrauch. Koope-
rationen mit Heimen und ambulanten Diensten ermöglichen bei ausgewogener Ver-
tragsgestaltung eine gute Versorgung – wenn auch ohne die gleiche Sicherheit wie in 
Pflegeheimen oder ABWGs. Viele Kommunen und Träger entwickeln Seniorenzen-
tren, die alle Leistungen des SGB XI einschließen – und das ganz ohne neue Bun-
desvorgaben. Eine sehr gute Orientierung für die nötige Qualität im Betreuten Woh-
nen bietet die (neue) DIN 77800 (Qualitätsanforderungen an Anbieter der Wohnform 
Servicewohnen für Senioren). Warum orientiert sich der Gesetzgeber nicht an solchen 
Richtlinien und knüpft daran sinnvolle Leistungsergänzungen im ambulanten Bereich?

 
Der Gesetzgeber will entbürokratisieren – und erreicht mit dem „Gesetz zur Befugniser-
weiterung und Entbürokratisierung in der Pflege“ genau das Gegenteil. Er ignoriert den 
Gestaltungswillen der Einrichtungen und die Verantwortung der Kommunen.
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Der Gesetzgeber ignoriert den  
Gestaltungswillen von Pflegeeinrichtungen.

KOMMENTAR

Grenzen der Medizin
Hendrik Streeck polarisiert – auch diesmal. Doch sein Vorstoß, die medizinische Versor-
gung hochbetagter und schwerkranker Menschen neu zu diskutieren, trifft einen wun-
den Punkt. Es sollte dabei nicht ums Sparen gehen, sondern um die Frage, was ein wür-
devolles Sterben bedeutet. Nicht jede Therapie, die machbar ist, ist auch sinnvoll. Unser 
Gesundheitssystem setzt oft falsche Anreize: Kostspielige Behandlungen werden fort-
geführt, obwohl sie kaum noch Lebensqualität bringen.
Damit diese Diskussion glaubwürdig bleibt, braucht es konkrete Konsequenzen – insbe-
sondere den Ausbau von Palliativmedizin und Palliativpflege. Nur wenn Menschen in 
ihrer letzten Lebensphase gut begleitet werden, kann der Verzicht auf belastende The-
rapien wirklich Ausdruck von Fürsorge sein. Palliativmediziner weisen zu Recht dar-
auf hin, dass nicht das Alter entscheidend sein darf, sondern der Zustand und die Wün-
sche des Menschen. 
Wir brauchen keine Stigmatisierung des Alterns und kein Gegeneinander der Genera-
tionen, sondern eine ehrliche, sachliche Debatte darüber, wann Medizin helfen kann – 
und wann Menschlichkeit bedeutet, loszulassen.

 Siehe Beitrag „Würde statt Überversorgung“ auf Seite 1.

Steve Schrader, Chefredakteur care konkret

Digitalisierung braucht 
solide Finanzierung

Digitale Lösungen können die Pflege entlasten und die Ver-
sorgungsqualität erhöhen, doch sie kosten fortlaufend Geld 

für Lizenzen, Support, Geräteersatz und Schulungen.

Von Maximilian Jager

B egleitforschungen 
zeigen, wie groß der 
Nutzen sein kann: 
etwa sprachgestützte 

Dokumentation, die die doku-
mentationsbezogene Zeit um 
bis zu zwei Drittel reduziert 
und somit Zeit direkt den Be-
wohnenden zugutekommen 
lässt, oder Robotik, die im 
Reinigungsbereich dem Perso-
nalmangel entgegenwirkt, mit 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
interagiert und die Arbeit von 
Pflegekräften unterstützt. Der 
Nutzen scheint unbestritten.

Bislang stützt sich die Digi-
talisierung in Pflegeeinrichtun-
gen rechtlich jedoch vor allem 
auf den einmaligen Zuschuss 
nach § 8 Abs. 8 SGB XI: bis 
zu 12.000 Euro je Einrichtung, 
verlängert bis Ende 2030. Das 
hilft beim Start, deckt aber keine 
laufenden Betriebskosten. Ge-
nau darauf weist das Verbände-
bündnis „Digitalisierung in der 
Pflege“ seit Jahren hin: Ohne re-
gelhafte Refinanzierung in den 
Entgelten werde Digitalisierung 
nicht flächendeckend gelingen; 
gefordert wird u. a. eine Digi-
talisierungspauschale. Weitere 
Verbände und Organisationen 
haben in jüngster Vergangenheit 
ähnliche Forderungen an die Po-
litik auf Landes- und Bundes-
ebene herangetragen. Der Ruf 
aus der Versorgung nach Lö-
sungen ist also da. Die Politik 
hat in der Vergangenheit auch 
bereits gesetzliche Schritte zu 
mehr Digitalisierung für Pfle-
gebetriebe umgesetzt. So wurde 
mit der verpflichtenden Telema-
tikinfrastruktur auch eine bun-
deseinheitliche Refinanzierung 

gewährleistet – über die Höhe 
des pauschalen Auszahlungsbe-
trags lässt sich sicherlich disku-
tieren, aber es gibt ihn.

Ansonsten ist es, wie häu-
fig in der Refinanzierung für 
Pflegebetriebe, föderal, unge-
wiss und herausfordernd. Wäh-
rend im Freistaat Bayern bereits 
seit 2024 Pauschalen je Pflege-
platz für IT- und Digitalisie-
rungsaufwendungen in der Pfle-
gesatzverhandlung anerkannt 
werden, teils ohne Nachweis-

prüfung, tun sich andere Bun-
desländer schwer, anzuerkennen, 
dass ein moderner IT-Support 
für die meisten Einrichtungen 
heutzutage unabdingbar ist und 
nicht über den Stellenschlüssel 
der Verwaltungsmitarbeitenden, 
geschweige denn durch die Ver-
waltungsmitarbeitenden selbst 
in der Einrichtung, abgedeckt 
werden kann. Flankierend zu 
den genannten Pauschalen redu-
ziert Bayern mit der „100 Prozent 
WLAN-Strategie“ den Eigen-
anteil an der Bundesförderung: 

Zusätzlich 40 Prozent Landes-
mittel senken den Einrichtungs-
selbstanteil auf 20 Prozent und 
heben die Maximalförderung 
faktisch auf 24.000 Euro. Die-
se Kombination aus Anschub-
förderung und Regelfinanzie-
rung über Pflegesätze setzt den 
richtigen Anreiz: investieren, 
einführen, betreiben – und das 
dauerhaft.

Einmalige Zuschüsse reichen 
nicht, wenn jährlich wiederkeh-
rende Digitalbetriebsaufwände 
entstehen. Andere Landespfle-
gesatzkommissionen sollten hier 
nachziehen. Digitale Pauschalen 
je Pflegeplatz; bei höheren Auf-
wendungen eine Refinanzierung 
nach klaren und verbindlichen 
Nachweisregeln – das könnte 
Abhilfe schaffen. Über die In-
vestitionskosten lassen sich zu-
dem investive Ausgaben wie z.B. 
Hardware in die Refinanzierung 
bringen. In der Praxis ist jedoch 
die genaue Aufteilung, welche 
Kosten in welcher Verhandlung 
zu berücksichtigen sind, häufig 
nicht trivial und erfordert ent-
sprechende Fachexpertise. Di-
gitalisierung ist in der Lang-
zeitpflege kein „nice to have“, 
sondern zwingend – für Per-
sonalentlastung, Qualität und 
Wirtschaftlichkeit. Mit zuneh-
mendem Druck auf die Versor-
gungsstrukturen in den nächsten 
Jahren wird sie immer elemen-
tarer werden. Wo Regelfinan-
zierung existiert, wird sie plan-
bar umgesetzt; wo nicht, bleibt 
sie abhängig von Einzelprojek-
ten oder verharrt im Status quo.

Der Autor ist Berater – Refinan-
zierung und Betriebsentwicklung 
bei der Immotiss care GmbH. 
www.immotiss.de

Eine Kombinati-
on aus Anschub-
förderung und 
Regelfinanzie-
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den richtigen 

Anreiz: investie-
ren, einführen, 
betreiben – und 
das dauerhaft.

Müller lobt „Pakt für Pflege“ als Erfolg
Sozialministerin will Pflegestützpunkte ausbauen und weiter fördern.

Brandenburgs Sozialministerin 
Britta Müller hat den „Branden-
burger Pakt für Pflege“ als gro-
ßen Erfolg gewürdigt. „Mit dem 
Pakt für Pflege stärken wir die 
häusliche Pflege und verbessern 
die Arbeits- und Ausbildungs-
bedingungen“, sagte Müller am 
10. November zur Eröffnung 
des 11. Brandenburger Pflege-
fachtags in Potsdam. Ziel sei es, 
pflegebedürftigen Menschen so 
lange wie möglich ein Leben in 
den eigenen vier Wänden zu er-
möglichen.

Der zweitägige Pflegefach-
tag, die größte Fachveranstal-
tung dieser Art im Land, stand 
in diesem Jahr unter dem Mot-
to „Caring Communities – zu-
sammen Zukunft gestalten“. 
Rund 160 Teilnehmende dis-

kutieren über innovative Ansät-
ze in der Pflege und die Weiter-
entwicklung der pflegerischen 
Infrastruktur. Das Land för-
dert die Veranstaltung mit rund 
25.000 Euro. Veranstalter ist die 
„Qualitätsgemeinschaft Pflege“, 
eine Initiative der LIGA der 
Freien Wohlfahrtspflege. Mit 

dem „Pakt für Pflege 2.0“ will 
das Sozialministerium die bis-
herigen Maßnahmen fortset-
zen und ausbauen. Neue För-
derrichtlinien zur „Pflege vor 
Ort“ und zur Weiterentwick-
lung von Pf legestützpunkten 
traten zum 1. Juli 2025 in Kraft. 
Dafür stellt das Land jährlich 
rund elf Millionen Euro be-
reit. Besondere Schwerpunk-
te sind nach Angaben Müllers 
der Ausbau digitaler Beratung, 
die Wohnraumberatung und ei-
ne stärkere Vernetzung regiona-
ler Pflegeakteure.

Seit 2021 wurden laut Mi-
nisterium in rund 88 Prozent 
aller Ämter und Gemeinden 
mehr als 660 Projekte zur Un-
terstützung pflegebedürftiger 
Menschen umgesetzt.� (ck)
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